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8. Beiblatt 

164/A 

Beiblatt zur Par1amentskorr~spondenz. 17.November 1948. 

A n t rag, 

dtlr AbC. Rosa J 0 c h III a n n, Hin t ern d 0 r f e r, M' a r k ~ R u ,p 
uni Genossen, 

betreffend eine Abänderung der geltenden Fassung des Bundesgesetzes vom 

4.~u1i 1947 (OpterftirSorgege8etz)/;.Opfertürsorgegesetzno~elle/. 
-.-

Die Tatsache der Auflösung des I:,undes der politisch Verfolgtent' 
-, 

und verschiedene in der Pr$Xia hervorgetretene Unklarheiten in der Auslegung 
, , ' 

dea OptertürBorgegesetzes maohen es nötig, verschiedene Änderungen des Opfer: 

für8orgegesetz~8 vorzunehmen. 

Die gEdertigten Abgeordneten beantr'agen daher I 

Der Nationalrat möge beschließenz 

§ 1 t ~b8atz (1), möge lauten: 

Als Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich im Sinne 

dieBss Bundesgesetzes sind Personen ~nzusehen, die um ein unabhängiges, 

demokratisches und seiner geschichtliGhen Aufgabe bewußtes Österreich, ins

besondere gegen Ideen und Ziele des Nationalsozialismus mit der lIaffe in 

der Band gekämpft oder sich rückhaltl~s in Wort oder Tat eingesetzt haben 

und hiefür in ,der Zeit vom 6.März 1933 bis 9.Mai 1945 
a) im Kampfe gefallen sind, 

b) hingerichtet worden sind' o.der 

c) nachweisbar aus J>oli ti'schen Gründen mindestens ein Jahr, 

sofern die Haft mit besonders schweren körperlichen oder 

seelischen, Leiden·verbunden war, mindestens 6 MOnate in Raft 

waren. 

oder in der Zeit nach dem 6.März 1933 
d) an den Folgen einer in der Zeit vom 6.:März 1933 bis 9.81 1945 

im Kampfe.,erlittenen Verwundung oder erworbenen Krankheit 
oder an den Folgen einer während dieser ZeitverbüSten Baft 
oder erlittenen Mißhandlung verstorben ~ind oder 

e) an sc~weren Geeundheitssohädigungen infolge einer der unter 
1it."4 angeführtenUrsaohen leiden oder gelitten haben. 

§ ( ) . ( ) bis . 
1ft 1, ,Aba. , , sind zu e~Btzen die Worte "Abs. 1 ,lit.a c", durch die 

. Worte "~bs.{ 1 ),lit.a, b t d," .. 
1ft § 4, Abs.(1),sind au streichen die Worte It ••• jedoch nur, soweit es sioh 

~ um Hinterbliebene von Anspruchsber.echtigten nach § 1,. Abs .. (1),· handelt". 

Kach'§ 1" in der4ritretzten Zeile des Absatzes ist einzufügen. "oder § 3n • 
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in § 4, ,,"e (')"sind z,u. .. t~eichen die Worte, 11 ••• ,und Aba.(3), soweit es 

eich um H~nterbllebene nach Anapruchsberechtigten nach § 1, Abs.(2)J handelt". 

In der v<:lrletzten Zeile sind zu streichen die Worte " .... oder Abs.(3)". 

Dem § 6 ist anzufügen: 

"8. Bei Gründung, Wiederaufrichtung und Stützung der w"irtschaftlichen Exi
stenz und zur Wiederheschaffung von Wohl'lungseinrichtungen, die, in der Zeit 

vom 6.März 19" biS 9.Mai 1945 entzogen wurden, die Gewährung von lang= 
fristigen rüokzahlbaren,unverzinslichen Krediten im Rahmen der im Bundes .. 
finanzgesetz vorgesehenen Leistungen auf Grund des Opfe'rfürsorgegesetzeS. 
In Ausnahmsfällen k~en über Antrag der Op:f'erfürsorgekommission nicht 
X'Ückzahlbare Beihilfe. gewährt werden." 

§ 11. Abs.(1), Ziffer 1, m6ge lauten: 

'~aoh den jeweils für 4ie Entschädigung der Kriegscp!er geltenden Renten= 
sätze und ~ür diese Kriegsopfer vorgesehene Entschädigungsl eistungenl 11 

§ 11, Abs.(1,), lit.b, sind zu streiohen die Worte: 11 ••• soweit es sich um 
'Hinterbliebene nach Anspruchsberechtigten nach § 1, .Abs.(1), handeltl~. 

§ 11, Abs.(2),möge lauten. "über Zuerkennung der Renten entsoheidet eine 
Kommission, die in jedem Bundesland beim Imt der Landesregierung gebildet 
wird.' Je zwei Mitglieder ( zwei Stellvertreter) dieser Kommission sind von 
der Landesregierung und von der Finanzlandesdirektion, mindestens 4 Mit. 
glieder (vier Stellvertreter) aus dem Kreise der politisch Verfolgten nam= 
haft zu machen. Davon ist je ein Mitglied ( ein Stellvertreter) von den 
Landesleitungen der im Lande. vorhandenen Part,eien vorzusohlagen. Die Mi t= 
glieder dieser Ko~ission wer4en auf Vorsohlag des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung von der Bundesregi erung bestell t~'" 

In § 14 sind zu streichen die Worte: tt • • • • des Bundesverbandes der politisch 
Verfol~ten und ... _, •• " 

ln § 15 sind die Wortel ", •• und nach deren Natur" zu ersetzen duroh die 
Worte I U • • • .wenn nach der Natur des Verbrechens oder Vergehens • • 

In § 17, Abs.(2), ist lit.b zu ersetzen durch folgenden Wortiauts 

11 . .' 
.. • " das Bundesministerium für soziale Verwaltung, mindestens 
4 Vertreter ( 4 Stell~ertrete, aue dem Kreise der politisch Verfolgten. 
Je ein Mitglied ( ein Stellvertreter) ist von den Zentrallei tungen der 
anerkannten Parteien dem B~desministerium für soziale Verwaltung namhaft 
zu machen." 

" , In formeller Hinsicht wird beantragt ~ d.en Antrag dem A,l.lS schuß 
8chulfür 80zia1e Verwaltung zuzuweisen. 

--.-.-.-.. -
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